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Betreff: Genehmigung zur dauernden Einstellung des Betriebes (Stilllegung) der Gleise 68, 69, 
70 und 71 der Betriebsstelle Dresden-Neustadt Gbf (DNG gern. Ril 100) 

Bezug: Antrag der DB Netz AG vom 06.10.2023 mit dem Zeichen I.NBN JB 

Anlagen: 0 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Genehmigung gemäß§ 11 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) 

1. Der DB Netz AG wird auf den Antrag vom 06.10.2023, die Genehmigung gemäß § 11 Abs. 1 

Nr. 3 und Abs. 2 AEG zur dauernden Einstellung des Betriebes (Stilllegung) für die Gleise 68, 

69, 70 und 71 der Betriebsstelle Dresden-Neustadt Gbf erteilt. 

2. Dieser Bescheid ergeht gebührenpflichtig. Die Entscheidung über die Kosten beruht auf§ 1 

i. V. m. § 22 Abs. 3 und 4 des Bundesgebührengesetzes (BGebG) i. V. m. der besonderen 

Gebührenverordnung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur für indivi

duell zurechenbare öffentliche Leistungen des Eisenbahn-Bundesamtes, der benannten Stelle 

und der bestimmten Stelle (Besondere Gebührenverordnung Eisenbahn-Bundesamt - EBA 

BGebV). Über die Höhe der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid. 

Hausanschrift: 
Heinemannstraße 6, 53175 Bonn 
Tel.-Nr. •49 (228) 9826-0 
Fax-Nr. +49 (228) 9826-9199 
De-Mail: poststelle@eba-bund.de-mail.de 

Überweisungen an Bundeskasse Trier 
Deutsche Bundesbank, Filiale Saarbrücken 
BLZ 590 000 00 Konto-Nr. 590 010 20 
IBAN DE 81 5900 0000 0059 0010 20 BIC: MARKDEF1590 
Leitweg-ID: 991-11203-07 
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Nebenbestimmung 

Die DB Netz AG ist verpflichtet den genauen Zeitpunkt der Realisierung der dauernden Einstellung 

des Betriebes (Stilllegung) nachfolgenden Behörden mitzuteilen: 

a) Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Postfach 1 O 03 29, 

01073 Dresden 

b) Eisenbahn-Bundesamt, Postfach 200 565, 53135 Bonn 

Die Genehmigung tritt mit ihrer Bekanntgabe in Kraft. Die DB Netz AG erhält damit die Gelegen

heit bis zum Ablauf des 30.06.2025 von der Genehmigung Gebrauch zu m.achen. Verstreicht diese 

Frist ungenutzt, erlischt diese Genehmigung. 

Begründung 

Mit dem Schreiben vom 06.10.2023 hat die DB Netz AG beim Eisenbahn-Bundesamt eine Ge

nehmigung gemäß§ 11 Abs. 1 Nr.. 3 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) zur dauernden 

Einstellung des Betriebes (Stilllegung) für die Gleise 68, 69, 70 und 71 der Betriebsstelle Dresden

Neustadt Gbf beantragt. 

Die DB Netz AG begründet den Antrag auf dauernde Einstellung des Betriebes der vorgenannten 

Serviceeinrichtungen mit wirtschaftlichen und verkehrlichen Kriterien. Die Gleise 68, 69, 70 und 71 

der Betriebsstelle Dresden-Neustadt Gbf wurden seitens der DB Netz AG im Internet vom 

23.01.2023 bis zum 23.04.2023 Dritten zur Übernahme angeboten. Es habe sich jedoch kein Inte

ressent auf die öffentliche Ausschreibung der Gleise gemeldet, sodass das Ausschreibungsverfah

ren erfolglos geblieben ist. Die Bemühungen zur Übernahme der Serviceeinrichtungen in der Be

triebsstelle DresdensNeustadt Gbf durch einen Dritten für den öffentlichen Weiterbetrieb sind somit 

gescheitert. 

Die DB Netz AG gibt zudem an, dass den Vorhaltungskosten für die Gleise keine Erlöse gegen

überstehen würden. Ein Weiterbetrieb der vorgenannten Gleise ist der DB Netz AG somit nicht 

zumutbar. Des Weiteren beabsichtigt die DB Netz AG einen Neubau bzw. Umbau der Betriebsstel

le Dresden-Neustadt Gbf, welcher im Jahre 2027 realisiert werden soll. Der Neubau bzw. Umbau 

soll eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Betriebsstelle im Vergleich zum Ist-Zustand be

wirken und die verkehrliche Bedeutung der Betriebsstelle für den Knoten Dresden steigern. 

Das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr wurde mit dem Schreiben 

vom 16.10.2023 ins Benehmen gesetzt und hatte keine Einwände hinsichtlich der Erteilung einer 

Genehmigung für die dauernde Einstellung des Betriebes der Gleise 68, 69, 70 und 71 der Be

triebsstelle Dresden-Neustadt Gbf. 
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Da alle Voraussetzungen für die Erteilung einer Genehmigung für die dauernde Einstellung des 

Betriebes (Stilllegung) erfüllt sind, war gemäß § 11 Abs. 2 AEG die Genehmigung zur Stilllegung 

der vorgenannten Serviceeinrichtungen zu erteilen. 

Hinweis 

Ab dem Zeitpunkt der Realisierung der Stilllegung endet für die DB Netz AG die Pflicht zur Auf

rechterhaltung des Betriebes und Instandhaltung. Für alle Eisenbahnverkehrsunternehmen erlischt 

gleichzeitig der Anspruch auf Zugang zu den Gleise 68, 69, 70 und 71 der Betriebsstelle Dresden

Neustadt Gbf. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monates nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben 

werden. Der Widerspruch ist bei der Zentrale des Eisenbahn-Bundesamtes, Heinemannstraße 6 in 

53175 Bonn oder bei einer der Außenstellen dieser Behörde einzulegen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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